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Den Anfang macht die kleinste Dienst-

organisation «Jugend & Sport», da-

nach folgen in einer noch festzu-

legenden Reihenfolge Zivilschutz, 

Zivildienst und Militär. Die heutige EO-

Anmeldung auf Papier wird nach einer 

Übergangszeit vollständig abgelöst.

So läuft das neue EO-Anmeldungsver-

fahren ab

Digitales EO-Anmeldungsver-
fahren ab 2026

Aktuell

Die AHV wird nach dem sogenannten Umla-

geverfahren finanziert: Sie gibt in etwa so viel 

aus, wie sie jährlich einnimmt. Die Leistungen 

werden hauptsächlich durch Beiträge von Ver-

sicherten und Arbeitgebenden finanziert, er-

gänzt durch Anteile des Bundes.

Seit 1999 wird ein zusätzliches Mehrwertsteu-

erprozent erhoben, das seit 2020 vollständig 

der AHV zufliesst. Mit der Reform AHV 21 wur-

de die Mehrwertsteuer zugunsten der AHV per 

1. Januar 2024 um 0,4 Prozentpunkte erhöht.

Starke Ausgabenschwankungen werden durch 

den Ausgleichsfonds der AHV aufgefangen. Er 

dient der Ausgleichs- und Sicherheitsreserve 

sowie der Kapitalanlage und muss mindestens 

eine Jahresausgabe decken. Ende 2024 belief 

sich der Stand auf 55,4 Milliarden Franken 

(108,8% einer Jahresausgabe).

Die vom Volk beschlossene 13. AHV-Rente er-

fordert zusätzliche vier bis fünf Milliarden 

Franken. Nach dem Willen des Nationalrats 

soll dies über eine befristete Mehrwertsteuer-

erhöhung von 0,7 Prozentpunkte geschehen.  

Der Ständerat, der sich in der Wintersession 

darüber berät, bevorzugt eine Mischfinanzie-

rung aus Mehrwertsteuer und Lohnabgaben. 

Sicher ist: Die 13. AHV-Rente wird erstmals 

Ende 2026 ausbezahlt - bis dahin muss die Fi-

nanzierung stehen. 

Martin Jucker

Direktor Spida Sozialversicherungen

Ab 2026 startet die schrittweise Einführung des neuen digitalen EO-Anmel-

dungsverfahrens. 

1.	Die Dienstorganisation meldet die 

Anzahl geleisteter Diensttage an 

das neue EO-Portal, welches durch 

die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) 

aufgebaut und betrieben wird. 

2.	Das EO-Portal informiert die dienst-

leistende Person (im Standardfall 

über SMS oder E-Mail), dass ihre 

EO-Anmeldung zur Bearbeitung 

bereit ist. 

3.	Die dienstleistende Person loggt 

sich ins EO-Portal ein, prüft und 

bestätigt die Angaben über den 

Dienst, Anstellung und Famili-

enstand und ergänzt wo nötig 

weitere Daten (z.B. zum Arbeit-

gebenden). Bei Schwierigkeiten 

unterstützt die Supportorganisati-

on der ZAS.

Wer soll das bezahlen? 
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4.	Das EO-Portal ermittelt aufgrund 

der Angaben zum Arbeitgebenden 

die zuständige Ausgleichkasse (in 

Ihrem Fall die Spida), und übermit-

telt dieser die Anmeldung. 

5.	Die Ausgleichskasse fragt beim Ar-

beitgebenden nach den relevan-

ten Angaben zur Berechnung und 

Auszahlung des Verdienstausfalls. 

Der Arbeitgebende meldet der Aus-

gleichskasse die benötigten Daten, 

beispielsweise via connect (oder al-

ternativ über einen Online-Link/QR-

Code). 

6.	Anschliessend berechnet die Aus-

gleichskasse den Erwerbsausfall 

und veranlasst die Auszahlung 

oder Gutschrift. 

Vorteile des neuen Verfahrens

Für die Arbeitgebenden

•	 Direkter Prozess: Alle Angaben ge-

langen automatisch zur zuständi-

gen Ausgleichskasse. Es sind somit 

weniger Arbeitsschritte notwen-

dig.

•	 Flexible Datenübermittlung: Ar-

beitgebende können die Lohnda-

ten via connect-Portal oder per 

Online-Link/QR-Code, welcher mit 

einem Schreiben zugeteilt wird, er-

fassen. 

•	 Automatisierungspotential: Die An-

frage und Übermittlung der Lohn-

daten erfolgen im optimalen Fall 

auf Knopfdruck automatisiert, di-

rekt aus dem Lohnbuchhaltungs-

system der Arbeitgebenden. Das 

manuelle Einpflegen der EO-Tag-

geldleistung in die Lohnbuchhal-

tung entfällt dank der automati-

sierten Übermittlung ebenfalls.

Für die Dienstleistenden

•	 Die EO-Meldung kann einfach on-

line erledigt werden- auch von 

unterwegs. Der Papierverkehr mit 

dem Arbeitgebenden und der Aus-

gleichskasse fällt weg.

Für alle Beteiligten

•	 Einfordern der EO-Anmeldungen 

entfällt: EO-Anmeldungen müssen 

nicht mehr bei den Mitarbeitenden 

eingefordert werden – Verzögerun-

gen und Mehraufwand aufgrund 

Verlusts oder Vergessens gehören 

der Vergangenheit an. 

•	 Qualitative Vorteile: Der digita-

lisierte Prozess ermöglicht eine 

schnelle, effiziente sowie qualitativ 

hochstehende Verarbeitung (Ab-

tippen von Daten entfällt) und ver-

meidet Fehler oder Missbräuche.

Fazit

Mit dem digitalen Verfahren wird die 

EO-Anmeldung für Dienstleistende, 

Arbeitgebende und Ausgleichskassen 

einfacher, schneller und sicherer.

 

Wir halten Sie über die nächsten 

Schritte und alle wichtigen Änderun-

gen auf dem Laufenden – und beglei-

ten Sie während des gesamten Um-

stellungsprozesses.

Nadja Aeberhard

Fachverantwortliche EO
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Durchblick

Wissenswertes zur 13. AHV-Rente

Ab dem Jahr 2026 wird allen Bezügerinnen und Bezügern einer Altersrente eine 

13. AHV-Rente ausbezahlt. Zuständig ist jeweils die Ausgleichskasse, die im De-

zember die laufende Rente überweist. Die Auszahlung erfolgt automatisch zu-

sammen mit der Dezember-Rente. 

Wer erhält die 13. AHV-Rente – und in 

welcher Höhe?

Alle Personen, die im Monat Dezem-

ber (erstmals 2026) Anspruch auf eine 

Altersrente haben, erhalten zusätzlich 

eine 13. AHV-Rente. Die 13. Rente be-

trägt 1/12 (8,33%) der im Kalender-

jahr effektiv ausgerichteten Altersren-

te. Dabei werden Kinderrenten oder 

Rentenzuschläge für Frauen der Über-

gangsgeneration (AHV21) nicht be-

rücksichtigt.

Abwicklung und Besonderheiten

Die Auszahlung im Dezember erfolgt 

kaufmännisch auf ganze Franken ge-

rundet. Zudem ist gesetzlich veran-

kert, dass die 13. AHV-Rente keine 

negativen Auswirkungen auf Ergän-

zungsleistungen hat und insbeson-

dere nicht dazu führen darf, dass ein 

Anspruch auf Ergänzungsleistungen 

entfällt.

Finanzierung

Im Jahr 2026 werden die Ausgaben 

für die 13. AHV-Rente voraussichtlich 

rund 4,2 Milliarden Franken betra-

gen. Der Bundesrat schlägt vor, die 13. 

AHV-Rente durch eine Erhöhung der 

Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunk-

te zu finanzieren. Damit soll der AHV-

Ausgleichsfonds bis 2030 im Gleich-

gewicht bleiben. Gleichzeitig will der 

Bundesrat den Bundesbeitrag an die 

AHV leicht reduzieren – von heute 20,2 

auf 19,5% Prozent. Der definitive Ent-

scheid liegt beim Parlament. Für die 

Erhöhung der Mehrwertsteuer muss 

zudem noch eine Volksabstimmung 

durchgeführt werden.

Auch wenn es wahrscheinlich noch ei-

nige Zeit dauern wird, bis die Finanzie-

rung definitiv geklärt ist, wird die 13. 

AHV-Rente ab Dezember 2026 ausbe-

zahlt werden.

Wer erhält die 13. AHV-Rente?

Alle Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente, die am 1. Dezember An-

spruch auf eine Altersrente haben. 

Wie hoch ist die 13. AHV-Rente?

1/12 (8,33%) der im Kalenderjahr effektiv ausgerichteten Altersrente.

Wann wird die 13. AHV-Rente ausbezahlt?

Jedes Jahr im Dezember (ab 2026).

Wird der Anspruch auf Ergänzungsleistungen beeinflusst?

Nein, die Ergänzungsleistungen werden durch die 13. AHV-Rente nicht be-

einflusst.

FAQ zur 13. AHV-Rente

Giuseppe Spasari

Stv. Teamleiter 

Versicherungsleistungen AHV/IV
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Vorsorge

Wie legt die Pensionskasse das Geld der  
Versicherten an?
Die Vermögensanlage ist für eine Pensionskasse von zentraler Bedeutung. Nur 

wenn sie das ihr anvertraute Kapital über lange Zeit hinweg erfolgreich anlegt, 

kann sie ihren Versicherten attraktive Leistungen bieten. Die erzielten Erträge 

aus den Anlagen werden daher oft als der "dritte Beitragszahler" bezeichnet – 

neben den Beiträgen von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden. Doch wie ge-

nau wird das Vermögen der Versicherten verwaltet?

Die Anlagen der Spida Personalvorsor-

gestiftung

Die Spida Personalvorsorgestiftung 

(Spida PVS) verwaltet ein Vermögen 

von rund CHF 2.2 Milliarden. Davon 

entfallen rund CHF 1.7 Milliarden auf 

Wertschriften und etwa eine halbe 

Milliarde auf direkt gehaltene Liegen-

schaften. Als Vorsorgeeinrichtung des 

Ausbaugewerbes legt die Spida PVS 

grossen Wert auf eine nachhaltige 

Weiterentwicklung ihres Immobilien-

portfolios, das rund 22% des Gesamt-

vermögens ausmacht.

Ziel der Vermögensanlage ist eine 

marktkonforme Rendite. Dabei wer-

den – wo möglich – nachhaltige An-

lageprodukte eingesetzt, sofern die-

se die angestrebte Performance nicht 

beeinträchtigen.

Klare Strategie und regelmässige 

Überwachung

Die Vorgaben zur Vermögensanlage 

sind im Anlagereglement festgelegt. 

Dort ist auch die strategische Vermö-

gensaufteilung definiert:

•	 Aktien: 38%

•	 Immobilien: 30%

•	 Nominalwerte (Obligationen, Hypo-

theken, Liquidität): 26%

•	 Alternative Anlagen: 6%

Beispiel zur Leseweise (Abbildung: 

Strategische Vermögensstruktur)

Für "Aktien Schweiz Small and Mid 

Cap" ist ein Zielwert von 4% vorgese-

hen, mit einer Bandbreite zwischen 

2% und 6%. Die erzielte Rendite wird 

mit der Benchmark des SPI Extra ver-

glichen. Insgesamt gilt für Aktienan-

lagen eine gesetzlich vorgeschriebene 

Obergrenze von 50% des Gesamtver-

mögens.

Die strategische Vermögensstruktur 

wird alle drei Jahre im Rahmen einer 

Asset-Liability-Management-Studie 

Min. Max.

Liquidität CHF 2% 0% 8% FTSE CHF 3M Eurodeposit

Obligationen CHF 14% 11% 17% SBI AAA-BBB 

Hypotheken 3% 0% 6% SBI Domestic AAA-BBB 1-10 Jahre

Obligationen FW (hedged) 7% 5% 9% 60% FTSE WGBI hedged
40% BBG Global AGG Corporate hedged

Aktien Schweiz 10% 7% 13% SPI Gesamt

Aktien Schweiz Small & Mid Cap 4% 2% 6% SPI extra

Aktien Welt (hedged) 15% 12% 18% MSCI World ex CH net hedged 

Aktien Welt Small Cap 4% 2% 6% MSCI World Small Cap ex CH net

Aktien Emerging Markets 5% 3% 7% MSCI EM net

Insurance Linked Securities 4% 0% 6% Eurekahedge ILS Advisers Index 

Private Debt 2% 0% 4% S&P / LSTA Leveraged Loan 

Immobilien 30% 25% 35% KGAST Immo Index 30%
Art. 55 lit. c)

Total 100%

Total Aktien 38% 26% 50% 50%
Art. 55 lit. b)

Total Alternative Anlagen 6% 0% 10% 15%
Art. 55 lit. d)

Total Fremdwährungen (nicht abgesichert) 15% 5% 23% 30%
Art. 55 lit. e)

Spida Personalvorsorgestiftung
Limiten 
BVV 2

SAA
Bandbreiten

Benchmark

Strategische Vermögensstruktur (SAA)
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Impressum

Die Paritätische Zusatzversicherung zur AHV (PZV) wird 

im Jahr 2026 liquidiert. Anspruchsberechtige Personen, 

die noch Markenhefte oder Versicherungsscheine besit-

zen, sollen diese möglichst bald im Original an die Spida 

senden. 

Liquidation Paritätische Zusatzversi-
cherung

durch ein spezialisiertes Unterneh-

men überprüft. Ziel ist es, sicherzu-

stellen, dass die Anlagestruktur auch 

langfristig den Verpflichtungen ge-

genüber den Versicherten entspricht.

Langfristigkeit ist entscheidend: Selbst 

bei kurzfristigen Marktschwankungen 

muss die Strategie konsequent ver-

folgt werden. Denn Altersvorsorge ist 

ein langfristiges Geschäft – über Ge-

nerationen hinweg.

Risikoverteilung (Diversifikation)

Das oberste Prinzip bei der Vermö-

gensanlage ist die Streuung der Risi-

ken (Diversifikation). Klumpenrisiken 

– also eine zu hohe Abhängigkeit von 

einzelnen Anlageklassen oder Märk-

ten – sollen vermieden werden.

In der Regel wird das Kapital passiv in 

kollektive, breit diversifizierte Anlagen 

investiert, die sich an Börsenindizes 

orientieren. Durch die gezielte Vertei-

lung der Risiken auf unterschiedliche 

Regionen, Währungen, Branchen und 

Unternehmen können Verluste in ei-

nem Bereich häufig durch Gewinne in 

anderen kompensiert werden. 

Kryptoanlagen wie Bitcoin hält die Spi-

da PVS derzeit nicht, da solche Anlagen 

als spekulativ gelten und für Pensions-

kassen als wenig geeignet angesehen 

werden.

Klare Zuständigkeiten und hohe ethi-

sche Standards

Die Gesamtverantwortung für die Ver-

mögensanlage liegt beim Stiftungsrat. 

Er legt das Anlagereglement fest und 

definiert den strategischen Rahmen. 

Für die operative Umsetzung sind fol-

gende Gremien zuständig:

•	 Anlageausschuss (3 Mitglieder, zu-

sätzlich 4 beratende Vertreter)

•	 Baukommission (5 Mitglieder, zu-

sätzlich 4 beratende Teilnehmende)

•	 Co-Leitung Anlagen (Direktor Spida 

und Geschäftsführer PVS)

Bei der Umsetzung gelten strenge 

Governance-Richtlinien:

•	 Interessensbindungen müssen of-

fengelegt werden.

•	 Bei Interessenkonflikten gelten Aus-

standsregeln.

•	 Eigengeschäfte sind strikt verboten.

•	 Alle mit der Geschäftsführung oder 

Vermögensverwaltung betrau-

ten Personen müssen jährlich eine 

schriftliche Erklärung zum Verhal-

tenskodex in der beruflichen Vorsor-

ge abgeben.

Eine erfolgreiche Strategie

Die Spida PVS kann auf eine sehr er-

folgreiche Anlagetätigkeit zurückbli-

cken: Zwischen 2005 und 2024 erzielte 

sie eine durchschnittliche Jahresrendi-

te von +4.31%.

Laut dem Pensionskassenvergleich der 

SonntagsZeitung 2025 gehört die Spi-

da PVS damit zu den drei erfolgreichs-

ten Pensionskassen der Schweiz.

Niklaus Jung

Geschäftsführer 

Personalvorsorgestiftung
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Kundenseminare mit Praxisbezug

Inside

Dreimal im Jahr finden unsere Kundenseminare in verschiedenen Regionen der Deutschschweiz statt. Diese richten sich 

an Unternehmerinnen und Unternehmer sowie an Personalverantwortliche unserer Mitglieder – und das bereits seit bald  

20 Jahren.

Rosina Tesic-Carioti

Fachspezialistin Kommunikation

An diesen ganztägigen Veranstaltun-

gen erhalten unsere Kundinnen und 

Kunden wertvolle Informationen und 

praxisnahe Einblicke zu Themen wie 

Berufliche Vorsorge, Familienzulagen, 

Abrechnung mit der AHV-Ausgleichs-

kasse, Arbeitgeberkontrolle AHV–SUVA 

oder Erwerbsersatzentschädigungen. 

Im September durften wir rund 40 

Teilnehmende zu unserem Seminar 

im Hotel Holiday Inn in Zürich Oerli-

kon begrüssen. Von Beginn an entwi-

ckelte sich ein reger Austausch: Viele 

Fragen konnten direkt durch unsere 

Fachpersonen beantwortet werden. 

Auch während der Pausen und beim 

gemeinsamen Mittagessen herrsch-

te eine offene und angenehme Atmo-

sphäre. Zum Abschluss erhielt jede 

Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 

feine Züri-Tirggel als kleines Gastge-

schenk.

An dieser Stelle möchten wir uns herz-

lich bei allen bedanken, die teilge-

nommen und das Seminar mit ihren 

Beiträgen und Gesprächen bereichert 

haben.

Für das kommende Jahr sind wieder-

um drei Seminare geplant. Wir infor-

mieren rechtzeitig alle Kundinnen und 

Kunden in den jeweiligen Kantonen 

sowie der umliegenden Region. Viel-

leicht dürfen wir dann auch Sie per-

sönlich begrüssen? 

Wir freuen uns darauf!
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Diana Chagoya, 
Office Managerin bei HTR AG in Zürich

Im Gespräch mit unserer Kundin 

Unser Betrieb arbeitet bereits seit 

1999 erfolgreich mit der Spida zusam-

men. Die Zusammenarbeit erlebe ich 

durchweg positiv: Mit dem digitalen 

Kundenportal connect sind wir bestens 

aufgestellt, und unsere Kundenbetreu-

erin überzeugt durch Kompetenz und 

schnelle Reaktionszeiten.

Ich habe mich entschieden, am Kun-

denseminar teilzunehmen, da dort vie-

le Themen behandelt werden, die für 

meine Position relevant sind. Es ist mir 

wichtig, stets auf dem aktuellen Stand 

zu bleiben. Kommunikation spielt für 

mich dabei eine zentrale Rolle – um 

Missverständnisse zu vermeiden, frage 

ich bei Unklarheiten sofort nach.

Die Seminarinhalte unterstützen mich 

sowohl in der Kommunikation mit un-

seren Mitarbeitenden als auch bei der 

Beantwortung von Fragen, die ihrer-

seits auftauchen. Besonders im Be-

reich Familienzulagen konnte ich Neu-

es mitnehmen: Spannend war für mich 

zu erfahren, wie die Handhabung bei 

interkantonalen Differenzzulagen ge-

regelt ist.

Ein grosses Dankeschön an das Spida-

Team für die praxisnahen Inhalte! Es 

ist sehr wertvoll, wenn Seminare nicht 

nur theoretisches Wissen vermitteln, 

sondern auch konkrete Tipps und Hilfe-

stellungen für den Alltag bereithalten.

«Mit der Spida haben wir eine verlässli-

che Partnerin an unserer Seite.»
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Preisrätsel – Gewinnen Sie einen REKA-Check im Wert von 100 Franken!

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte eintragen und einsenden bis 31. Januar 2026.
Viel Spass! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösungswort  
Kreuzworträtsel  
Ausgabe Nr. 60: 
RENDITE 

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Laura Murari,
6862 Rancate;
Irene Wipfli,
6474 Amsteg;
Andreas Hanselmann,
83o3 Bassersdorf

Die Pensionskasse Ihrer Branche
Für Freiräume im Leben 

Spida Personalvorsorgestiftung, unabhängig und flexibel. Massgeschneidert für 
kleine und mittlere Unternehmen. Fragen Sie nach einer kostenlosen, unverbind-
lichen Offerte; wir machen mehr aus Ihrer Personalvorsorge!

• Tiefe Beiträge
• Minimaler administrativer Aufwand
• Nachschüssige Rechnungsstellung

• Niedrige Verwaltungskosten
• Attraktive Verzinsung und Leistungen
• Flexibler Altersrücktritt

Spida 
Personalvorsorgestiftung
Bergstrasse 21
8044 Zürich
Telefon 044 265 50 50
info@spida.ch
www.spida.ch


